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Neue Folge, 3. Jahrgang Dezember 1935 Heft 8
~——

Die schweizerische Neutralitiit und die
Sanktionen

Eine Orientierung iliber die Rechtslage

von Prof. Dietrich Schindler

Zum erstenmal seit Bestehen des Vélkerbundes finden die Sank-
tionen gemal Art. 16 des Volkerbundspaktes Anwendung. Gegen
talien, das sich durch seinen Angriff auf Abessinien einer Verletzung
des Paktes schuldig gemacht hat, sind wirtschaftliche ZwangsmaB-
"ahmen beschlossen worden. Kein Wunder, dass die erstmalige An-
Yendung eines kollektiven Zwangsapparates verschiedene Urteile
“nd zwiespiltige Gefiihle auslost. Denn durch nichts ist bisher die
Oeffentlichkeit mit solcher Eindringlichkeit auf die Problematik
flnes kollektiven Sicherheitssystems aufmerksam gemacht worden,
Wie durch die Vorginge der letzten Monate. Sie wurde sich inne, dass
Weder die jede internationale Kollektivgarantie ablehnende Skepsis
“er Vslkerbundsgegner noch der allzu sanktionsfreundliche, beinahe
ahell'asselnde Pazifismus einiger Volkerbundsfreunde ausreichend
Sind. Die Moglichkeiten und Grenzen eines kollektiven Sicherheits-
“stems zeichnen sich deutlicher als bisher ab. Fiir die Schweiz ist die
ge infolge der Neutralitdt und der Nachbarschaft mit Italien be-
“onders heikel.

Was vorerst die Problematik eines kollektiven
icherheitss ystems im allgemeinen anbetrifft, so ist es ein
ftum, zu glauben, die Organisation der Sicherheit, wie sie inner-
alb des Staates besteht, lasse sich analog auf das internationale Ver-
dltnis iibertragen. Das ist schon deshalb nicht moglich, weil iiber
N Staaten keine Zentralgewalt besteht wie iiber den einzelnen In-
Widuen, Es ist aber auch darum ausgeschlossen, weil dem einzelnen
taat im Verhiltnis zur Staatengesamtheit eine viel groflere Bedeutung

zlTkommt als dem einzelnen Individuum im Verhiltnis zu seinem Volk.
¢ Kollektivsicherheit innerhalb des Staates ist deshalb etwas

449



anderes als diejenige zwischen den Staaten. Der Staat verlang!
vom einzelnen Biirger gegebenenfalls die ginzliche Aufopferung iIT]
Interesse der Gesamtheit. Die individuelle Sicherheit ist der kollek!
ven vollig untergeordnet. Auf internationalem Gebiet kommt etwa®
dhnliches nicht in Frage. Die internationale kollektive Sicherheit ist
eine Erginzung der individuellen, sie kann verniinftigerweise nicht
im Gegensatz zu ihr stehen. Die Gesamtheit der Staaten kann nicht
von einem einzelnen Staat verlangen, dass er sich im Interesse der
Gesamtheit aufopfere. Denn der einzelne Staat trigt einen hochste”
irdischen Wert in sich, diesen Wert in Frage stellen, heiBt den Staat
als solchen negieren. Die kollektive Sicherheit ist nicht Selbstzweck:
und deshalb der Sicherheit der Einzelstaaten nicht in der Wei®
iibergeordnet wie die Sicherheit des Gemeinwesens der Sicherheit der
Individuen iuibergeordnet ist. Die kollektive Sicherheit bedeutet nie-
mals eine Verminderung oder Vernichtung der individuellen Siche™
heiten, andernfalls wire sie mit dem Wesen der Staatengesellscbaﬁ
unvereinbar. Ohne Zweifel ist dies auch der Gedanke, der dem Vb’lke.r_
bund zugrunde liegt. In Artikel 10 verpflichten sich die Staaten die
Unversehrtheit des Gebietes und die bestehende politische Unab-
hingigkeit aller Bundesmitglieder zu achten, und wenn sie sich weiter
verpflichten, sie «gegen jeden duBlern Angriff zu wahren», so ber
deutet das jedenfalls nicht, daf} derjenige, der dem Angegriffenen_
beisteht, verpflichtet wiire, sich selbst dabei aufzuopfern, daf also be!
ihm gerade das eintreten diirfte, was beim Angegriffenen verhiit®’
werden soll.

Deshalb ist wehl die Beistandspflicht aus einem System kollektive”
Sicherheit nicht ginzlich wegzudenken, aber jeder Schematismus, jede
Gleichmacherei in der Festsetzung der Pflichten ist abzulehnen. Aw
gesichts der Ungleichheit der Staaten wiirde die Gleichheit der Pﬂick
ten zu den groBten Ungerechtigkeiten fithren. Die Leistung, di€ "
einem Kollektivsystem vom einzelnen Staat verlangt wird, muB nac

o s . v inel
Art und GroBe abhiingig sein von seiner besonderen Lage und sei®®
besonderen Verhiltnissen.
Die schweizerische Neutralitit
iko’

Es muB unter den Staaten in verniinftigem Mafe eine R13
verteilung stattfinden. Als die Schweiz beim Eintritt
den Vilkerbund die Beibehaltung ihrer Neutralitit verlan®

mn
1€
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hat der Bundesrat in der Botschaft vom 4. August 1919 zutreffend
Ausgefiihrt: «Ein groBer Staat wird auch in einem langen Kriege kaum
In seinem ganzen Umfange jemals ergriffen und zerstort werden.
Viele Staaten laufen vermoge ihrer Entfernung von den Brennpunk-
ten politischer Konflikte oder ihrer Lage am Rande der Kontinente
Weniger Gefahr, Kriegsschauplatz zu werden, als andere. Selbst ihre
aktive Teilnahme an einem Feldzug wird sie nur in beschrinktem
MaBe in Mitleidenschaft ziehen. Ein Binnenland aber wie die Schweiz
hat gegebenenfalls sein ganzes Gebiet, seine ganze Bevolkerung ein-
Zusetzen, und zwar auch dann, wenn es nicht einmal aktiv mitmacht,
Sondern nur den Durchzug der Truppen des Volkerbundes zu ge-
wihren hitte. Selbst bei Einhaltung der Neutralitit ist ein solches
Land mehr gefahrdet als andere, die zugunsten des Volkerbundes aus
der Neutralitidt heraustreten. Wenn die Schweiz verlangt, auch im
Vélkerbund neutral zu bleiben, so ist dies kein unbilliges Verlangen,
kein Anspruch auf Privilegierung, sondern nichts weiter als eine ge-
rechte Ausgleichung der Lasten und Gefahren.»

Die schweizerische Neutralitit als die Grundlage der Unabhingig-
keit und Siclierheit des Landes ist aber nicht nur gerechtfertigt vom
Standpunkt der Schweiz aus. Sie ist es auch vom Standpunkt der
Staatengesamtheit aus, denn sie bildet ein unentbehrliches Element
der politischen und militirischen Sicherheit im Herzen Europas.
Deshalb konnten die Miichte in der Urkunde vom 20. November 1815,
I der sie die immerwihrende Neutralitit der Schweiz anerkannten
und die Unverletzbarkeit ihres Gebietes gewiihrleisteten, erkliren,
“daB die Neutralitit und Unverletzbarkeit der Schweiz, sowie ihre
Unabhﬁngigkeit von jedem fremden Einflufl dem wahren Interesse
aller europiischen Staaten entsprechen.» Die Unterzeichner des Ver-
Sailler Vertrages haben im Art. 435 die Weitergeltung jener Be-
Simmungen ausdriicklich anerkannt und festgestellt, daB sie «des
®hgagements internationaux qui aussurent le maintien de la paix»
m Sinne des Art. 21 des Volkerbundspaktes bilden und somit den
Paktverpflichtungen nicht widersprechen. Die juristisch verbindliche

eststellung, daB die schweizerische Neutralitit mit dem Volker-
l)UHdSpakt iibereinstimme, erfolgte nochmals und mit noch groBerem
Na(:hdruck in der Erkliarung des Volkerbundsrates (Londonererkli-
fung) vom 13. Februar 1920. Der Rat anerkannte auf Grund aus-
fithrlicher Erwigungen, «dal die immerwidhrende Neutralitit der
Schweiz und die Garantie der Unverletzlichkeit ihres Gebietes, wie
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sie namentlich durch die Vertrige und die Akte von 1815 zu Bestand-
teilen des Volkerrechts wurden, im Interesse des allgemeinen Fri€-
dens gerechtfertigt und daher mit dem Volkerbund vereinbar sind.”

Die Londonererkldarung

Die militarische Neutralitit der Schweiz wird heute nicht gru“d'
siatzlich in Zweifel gezogen. Wohl aber ergeben sich Schwierigkeit‘{"
daraus, daB die Schweiz beim Eintritt in den Vélkerbund trotz Bel
behaltung der Neutralitit die Verpflichtung iibernommen hat, wirt
schaftliche Sanktionen gegen den paktbriichigen Staat zu ergreifﬁl}'
Es stellt sich hier sowohl die Frage der grundsitzlichen Vereinbarkel!
der wirtschaftlichen Sanktionen mit der Neutralitit wie diejenige —
im Falle der Bejahung der ersten — der Grenzziehung zwischen der
erlaubten und unerlaubten MaBnahmen, sowie schlieBlich diejenig®
der Abgrenzung der zweckmiBigen und unzweckmiBigen MaBnahme?
innerhalb der rechtlich erlaubten.

Die Pflicht der Schweiz, wirtschaftliche Sanktionen nach Art. 16
des Paktes zu ergreifen, ist in der Londonerdeklaration in folgender

Weise umschrieben:

«Die Mitglieder des Vilkerbundes sind zu der Erwartung berechtigt, dab da
Schweizervolk sich nicht abseits halten werde, wenn es gilt, die erhabenen Gru®®
satze des Volkerbundes zu verteidigen. In diesem Sinne hat der Rat des Vﬁ]k?r_
bundes von den Erklirungen Kenntnis genommen, die die schweizerische Regl_e'
rung in ihrer Botschaft vom 4. August.l919 an die Bundesversammlung und '
threm Memorandum vom 13. Januar 1920 niedergelegt hat, und die von der
schweizerischen Delegierten in der Sitzung des Volkerbundsrates bestiitigt worde?
sind, wonach die Schweiz die Pflichten der Solidaritit feierlich anerkennt, die ihr
daraus erwachsen, daB sie Mitglied des Vélkerbundes sein wird, einschlieBlich der
Verpflichtung, an den vom Vélkerbund verlangten kommerziellen und fiuarlzi‘ﬂle'n

MaBnahmen gegeniiber einem bundesbriichigen Staat mitzuwirken, wonach u‘ili
selbs

Schweiz auch zu allen Opfern bereit ist, ihr Gebiet unter allen Umstiinden, .
t Z

wihrend einer vom Volkerbund unternommenen Aktion, aus eigener Kl'af‘
verteidigen, aber nicht verpflichtet ist, an militirischen Unternehmungen teilz
nehmen oder den Durchzug fremder Truppen oder die Vorbereitung militariseh€”
Unternehmungen auf ihrem Gebiet zu dulden.»

Die Londonererklirung darf nicht als eine Art Kodifikation der
Rechtsstellung der Schweiz im Falle der Anwendung des Art.
aufgefaBBt werden. Sie schafft keine neuen Rechtsbheziehungen zwische”
der Schweiz und dem Volkerbund, sondern sie stellt lediglich das
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Vorhandensein der aus der schweizerischen Neutralitit im Volker-
bund sich ergebenden Rechtsverhiltnisse fest; sie ist nicht konstitu-
Uver, sondern bloB deklaratorischer Art ? (daher auch der Titel «Er-
klﬁrung»), immerhin ist sie auch in dieser Eigenschaft verbindlich,
dhnlich einem deklaratorischen Gerichtsurteil. Sie stellt aber keine
erschopfende Umschreibung dieser Rechtsverhiltnisse dar, sondern
Sie dient lediglich threr grundsitzlich en Anerkennung. Einzel-
heiten lassen sich aus ihr nicht entnehmen, weder direkt noch auf
dem Wege der Deduktion. Dafiir ist vielmehr auf das allgemeine
Neutralititsrecht abzustellen und die in der Deklaration erwihnte
Botschaft vom 4. Aug. 1919 und das Memorandum vom 13. Jan. 1920
heranzuziehen. In zutreffender Weise wurde anliBlich der parlamen-
tarischen Beratung des Beitrittes der Schweiz zum Volkerbund vom

Berichterstatter der Mehrheit der nationalritlichen Kommission aus-
gefiihrt:

«Wenn der Rat des Volkerbundes in diesem Sinne ausdriicklich und feierlich,
aber vorbehaltlos von diesen Ausfithrungen des Bundesrates in seiner Botschaft
und in seinem Memorandum Kenntnis nimmt, darf daraus zwingend abgeleitet
Werden, dal der Rat des Volkerbundes mit der wesentlichen Interpretation des
Bundesrates in den beiden genannten Urkunden iiber den Umfang der auf der
Schweiz nach MaBgabe des Volkerbundsvertrages ruhenden Solidarititspflichten
®inverstanden ist.»

Die Vereinbarkeit der Neutralitiat mit der Verpflichtung
zu wirtschaftlichen Sanktionen

Was nun die grundsitzliche Vereinbarkeit wirtschaftlicher Sank-
tionsmaBnahmen mit der Neutralitiit anbetrifft, so ist sie durch die
LOndonererklﬁrung in so eindeutiger Weise festgestellt worden, daB3
hicht recht verstindlich ist, wieso sie noch gelegentlich in Zweifel ge-
“ogen wird. Fiir die Volkerbundsmitglieder stellt die Londonererkla-
"ung eine verbindliche Feststellung der Rechtslage dar, und die
iibI‘igen Staaten diirften die Autoritat des Volkerbundsrates in dieser

fage umso eher anerkennen, als die Deklaration nicht im Hinblick
uf einen bestimmten Streitfall, sondern iiber eine allgemeine Rechts-
f'fage gefaBt wurde. Wichtiger als die Autoritdt eines Volkerbunds-
°rganes sind freilich die sachlichen Griinde, die zugunsten der Ver-

) ' D. Schindler in «Der Vélkerbund» (Mitteilungen der schweizerischen Ver-
“inigung fiir den Voélkerbund) vom 1. August und 15. September 1930.
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einbarkeit sprechen. Die Meinung, wonach wirtschaftliche Sanktione®
mit der Neutralitit unvereinbar seien, ist von einigen Autoren ein-
genommen, aber nie niher begriindet worden; wohl nicht zufallig,
denn diese Meinung ist nicht stichhaltig gegeniiber dem Standpunk?
der Vereinbarkeit, der in der Botschaft des schweizerischen Bundes-
rates vom 4. August 1919 eine eingehende und iiberzeugende
juristische Rechtfertigung erfahren hat. Die Richtigkeit der schwel-
zerischen Auffassung ergibt sich sowohl aus der Geschichte der New
tralitit, wie aus dem heute geltenden Neutralititsrecht. Die heut€
geltenden Regeln iiber Rechte und Pflichten der Neutralen im Land-
krieg sind niedergelegt im V. Haager Abkommen vom 18. Oktober
1907. Daraus geht hervor, dal die Neutralitat ein wesentlich mill-
tarisches Verhiltnis ist. Die Nichtbeteiligung an den Kriegshandlun-
gen und die Bewahrung der Unverletzlichkeit des neutralen Gebieté®
sind die wichtigsten Grundsiatze. Der Neutrale darf gestatten, daB
durch oder aus seinem Gebiet die Kriegfithrenden von Privaten Waf-
fen und Munition beziehen oder Nachrichten jeder Art selbst durch
staatliche Telegraphen erhalten. Der Neutrale kann aber diesen Ver-
kehr beschrinken, nur mu3 er dann, nach Art. 9 des Abkommens
beide Kriegsparteien gleich behandeln. Der Grundsatz der wirtschaft:
lichen Unparteilichkeit ist nur fir diese Beziehungen ausdriicklic?
ausgesprochen. Fiir das ganze iibrige Gebiet des wirtschaftlichen Ver-
kehrs ist die Gleichbehandlung der Kriegfiihrenden keine Rech®s
pflicht des Neutralen. Neutralitit besteht als Rechtsbegriff nur fur
den Krieg im militirischen Sinne des Wortes. Der Wirtschaftskrieg
kennt die Neutralitit als Rechtsbegriff nicht. Die Auferlegung b¢
sonderer Neutralititspflichten an den wirtschaftlich Neutralen ware
ja auch nur gerechtfertigt, wenn, wie im militiirischen Verhaltnis, die
den Wirtschaftskrieg fithrenden Michte eine entsprechende Pflicht
auf Achtung der wirtschaftlichen Neutralitit iibernehmen wiirden-
Daran haben sie aber nicht gedacht. Vielmehr wird der Neutrale mit
aller Riicksichtslosigkeit in den Wirtschaftskrieg einbezogen, "

wenn auch im Weltkrieg einzelne der kriegfiihrenden Michte mit
Neutralen Wirtschaftsabkommen abschlossen, so war doch
einer allgemeingiiltigen Regelung der Rechtsstellung der Neut
im Wirtschaftskrieg, dhnlich der Regelung im V. Haager Abkomme™
nie die Rede; denn auch jene Wirtschaftsabkommen bedeuteten nich?
die Anerkennung einer auflerhalb des wirtschaftlichen Krie,c,;sl?rereic}les
liegenden Stellung des Neutralen, sondern sie bezweckten im Geger”

von
ralen
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teil die Einbeziehung des neutralen Landes in das wirtschaftliche
Herrschafisgebiet des einen oder andern Kriegfithrenden (davon
gaben in der Schweiz die «Société Suisse de Surveillance économique»
und die sogenannte Treuhandstelle Zeugnis). Die volkerrechtlichen
Normen iiber die Neutralitit regeln also die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Neutralen und Kriegfiihrenden nicht; der Neu-
trale kann daher ohne Verleizung der Neutralitidt diese Beziehungen
auch einseitig einschrinken oder abbrechen. Infolgedessen kann der
Kriegfijhrende aus einer solchen Handlung auch niemals ein Recht
auf eine Kriegserklirung an den Neutralen herleiten (hochstens
einen Vorwand), ganz abgesehen davon, dass eine solche Kriegserkl-
rung im Widerspruch stinde mit dem Volkerbundspakt, dem Kellogg-
Pakt und gegebenenfalls mit Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrigen.
Das Neutralititsrecht steht einer «differentiellen Neutralitit» im
Gebiete der Wirtschaftsbeziehungen nicht entgegen. In dem vom
Neutralititsrecht freigelassenen Raum kann somit grundsitzlich auch
der Neutrale die Verpflichtung zu wirtschaftlichen Sanktionen gemall
Vélkerbundsvertrag iibernehmen.

Daf} die wirtschaftliche Gleichbehandlung der Kriegfiihrenden durch
den Neutralen nicht zu den Neutralitidtspflichten gehoren kann, ergibt
sich auch aus der Uberlegung, daB der Neutrale sonst keine Moglich-
keit hiitte, sich gegen die ihm zugefiigten nichtmilitirischen Rechts-
verletzungen durch einen der Kriegfithrenden zu wehren. Eine Ver-
letzung der militdrischen Neutralitit kann er zwar mit Gewalt zu-
rickweisen (V. Haager Abkommen Art. 10). Wenn er aber nicht die
Befugnis hitte, den Rechtsverletzungen anderer Art durch Repressa-
lien und Retorsionen auf wirtschaftlichem Gebiet zu begegnen, so
bliehe ihm nichts anderes iibrig, als entweder diese Rechtsverletzun-
gen ohne die Moglichkeit einer Gegenmassnahme hinzunehmen, oder
aber selbst in den Krieg einzutreten, eine Konsequenz, die offenbar
Unsinnig ist. Also sowohl aus dem V. Haager Abkommen als aus den
allgemeinen volkerrechtlichen Normen iiber Repressalien und Re-
torsionen ergibt sich, dal der Neutrale die Kriegfiihrenden wirtschaft-
lich verschieden behandeln kann, ohne die Neutralitit zu verlassen.
[m gegenwiartigen Moment ist nun vor allem die Frage von Interesse,
Wie im einzelnen die Pflichten aus der Neutralitit mit der Verpflich-
tung zu wirtschaftlichen Sanktionsmassnahmen nebeneinander be-
Stehen konnen. Doch bevor auf diese Frage eingetreten wird, muf
¢ine Zwischenbemerkung angebracht werden.
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Schranken der Sanktionsverpflichtung

Aus dem Gesagten folgt namlich nicht, daff der Neutrale die ihm vom
Neutralitidtsrecht gelassenen Befugnisse vollig ausniitzen soll oder kann-
Denn nirgends weniger als im Volkerrecht ist das juristisch Zuldssige
auch das politisch Angemessene, vor allem dann, wenn die juristische
Zulissigkeit selbst bestritten wird. Die primire Pflicht des Neutralen
—- sich selbst und den andern gegeniiber — ist die Aufrechterhaltung
der Neutralitat. Er darf das freie Ermessen nicht so gebrauchen, daB
dadurch die Neutralitat selbst — nicht juristisch, aber rein faktisch
— in Frage gestellt wird. Denn auch eine juristisch zuldssige Hand-
lung kann die Neutralitit tatsichlich gefihrden. Wenn die SchwelZ
im eigenen wie im allgemeinen Interesse neutral bleiben soll, so mub
auch fiir den Staat, gegen den sich die Sanktionen richten, ein 8¢
niigendes Motiv fiir die Respektierung der schweizerischen Neutralitat
bleiben. Art und MaB der Sanktionen sind darnach einzurichter-
Dies ist nach dem Vélkerbundsrecht auch durchaus moglich.

Uber die wirtschaftlichen Sanktionen bestimmt Art. 16, Abs. 1 des
Vilkerbundspaktes folgendes:

«Sofern ein Glied des Volkerbundes in MiBachtung der Verpflichtungen au°
Art, 12, 13 und 15 zum Kriege schreitet, soll es ohne weiteres so angesehen WeI”
den, als hitte es eine Kriegshandlung gegen alle andern Mitglieder des Bundes
begangen. Diese verpflichten sich, unverziiglich alle Handels- und Finanzbeziehu?
gen mit ihm abzubrechen, jeden Verkehr ihrer Angehorigen mit denjenigen des
bundesbriichigen Staates zu untersagen und alle finanziellen, kommerziellen u2
personlichenVerbindungen zwischen den Angehorigen dieses Staates und denjenige?
jedes andern Staates, mag er Mitglied des Vilkerbundes sein oder micht, zu V€T’
hindern.»

Schon bald nach Griindung des Viblkerbundes wurde es klar, dab
die strikte Anwendung dieser Bestimmung teils praktisch unméglich
sein werde, teils dem Zweck des Volkerbundes, der Friedenswahrung
zuwiderlaufen konnte. Deshalb beschloB die zweite Viilkerbundsve'r'
sammlung vier Amendements zum Text des Art. 16; ferner stellte sie
am 4. Okt. 1921 ausfithrliche «Direktiven» iiber die Anwendung des
Art. 16 auf, die gelten sollen, solange die Amendements nicht in Kratt
treten. Die Kompetenz der Versammlung, einen solchen BeschluB 2%
fassen, steht fest (vgl. Schindler. Die Verbindlichkeit der Beschliisse des
Vilkerbundes, 1927, S. 58 ff). Die Direktiven gelten auch heut®

noch, obschon es unwahrscheinlich geworden ist, dafl die Amende-
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ments jemals die zom formellen Inkrafttreten notige Zahl der Rati-
fikationen erreichen werden. Aber die Aufhebung der Direktiven
konnte nur wieder durch die Versammlung erfolgen (v. Freytagh-
Loringhoven, Die Satzung des Vélkerbundes 1926, S. 185); ein sol-
cher BeschluB ist umso unwahrscheinlicher, als die Mehrzahl der
Amendements, vor allem auch dasjenige, das sachlich der Ziff. 9, lit b
der Direktiven entspricht (siehe das folgende), von der Mehrheit der
Vélkerbundsmitglieder ratifiziert worden ist (was freilich zum for-
mellen Inkrafttreten nicht geniigt, da in dieser Mehrheit simtliche
Ratsmitglieder enthalten sein sollten, woran es bisher mangelt). Zu-
dem entsprechen die Direktiven einer verniinftigen Auslegung des
Art. 16, so daB kein Staat, der ihnen folgt, sich einer Verletzung
Seiner Verpflichtungen aus Art. 16 schuldig machen kann. Diese Auf-
fassung entspricht auch der Praxis, denn die Sanktionen, die bisher
gegen Italien beschlossen worden sind, folgen eher den Richtlinien der
Vélkerbundsversammlung als dem starren Wortlaut des Art. 16.

Die Richtlinien von 1921 bieten ein Beispiel dafiir, wie in der
Durchfiihrung von Vélkerbundsaktionen der besonderen Lage der
einzelnen Staaten Rechnung getragen werden kann und soll. Das ist
zwar auch bei unmittelbarer Anwendung des Paktes angingig und
Notwendig, aber die Direktiven geben dem Verlangen nach Riicksicht-
Nahme auf die Besonderheit der Situation mehr Nachdruck. Die
Schweiz hat also einen doppelten Rechtfertigungsgrund, um das Spe-
zielle ihrer Lage geltend zu machen: die Maglichkeit der Rickwir-
kungen der wirtschaftlichen Sanktionen auf die Neutralitit sowie die
fir alle Volkerbundsmitglieder aufgestellten Regeln von 1921. Der
erste dieser Punkte ist kurz erortert worden, der zweite soll hier be-
rihrt werden.

Ziff. 9 der genannten Direktiven lautet:

«Alle Staaten sollen in Hinsicht auf die Anwendung dieser MaBnahmen gleich-
gestellt sein mit folgenden Ausnahmen: a) Es kann nétig sein, die Ausfithrung
Spezieller MaBnahmen durch gewisse Staaten zu empfehlen. b) Wenn es als wiin-
Schenswert bhezeichnet wird, fiir gewisse Staaten die effektive Anwendung der in
Art. 16 vorgesehenen wirtschaftlichen Sanktionen ganz oder teilweise zu verschie-
ben, 5o kann diese Verschiebung nur so weit gestattet werden (ne pourra étre
admis), als sie fiir den Erfolg des gemeinsam aufgestellten Aktionsplanes wiinsch-
ar sein kann oder geeignet ist, die Verluste und Unzukémmlichkeiten, die sich
s der Anwendung der Sanktionen fiir gewisse Vilkerbundsmitglieder ergeben
l"-dmlen, auf ein Minimum herabzusetzen.»
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Der Ausdruck «kann ... gestattet werden», bedeutet nicht, dab
ein bestimmtes Organ des Volkerbundes, etwa der Rat, eine ausdriick-
liche Erlaubnis zu geben hitte (wohl aber wire nach dem 1921 ent-
worfenen neuen Absatz 4 des Art. 16 der Rat dazu berufen gewesen)-
Vielmehr ist der Ausdruck im Sinne von «ist statthaft» zu verstehen-
Die Auslegung und Anwendung des Paktes ist Sache der einzelnen
Mitglieder des Vilkerbundes und die Verpflichtungen, die den Mit-
gliedern auf Grund von Art. 16 obliegen, werden nicht durch den
Beschlul eines Volkerbundsorganes geschaffen oder ausgelost, son-
dern, wie Ziff. 4 der Direktiven sagt, sie «ergeben sich unmittelbar
aus dem Volkerbundsvertrag und ihre Erfiillung ist eine Sache der
Vertragstreue». Dem entspricht es, daBl im gegenwirtigen Sanktions-
fall nicht Rat oder Versammlung die Sanktionen anordnen, som
dern eine besondere, aus den Mitgliedern des Volkerbundes, unte?
AusschluBl der Parteien, gebildete Kommission durch ithre Emp -
fehlungen die Sanktionen zu koordinieren sucht. Die Regel der
Ziff. 9, lit. b der Richtlinien ergibt sich sinngemif auch aus Abs. 3
des Art. 16, wo vorgesehen ist, daB die Staaten, welche Sanktionen
ergreifen, «sich gegenseitig . . . unterstiitzen, ... um die Verluste und
Nachteile, die aus diesen MaBnahmen erwachsen konnen, auf eip
MindestmaB zu beschrinken.» ZweckmiBiger als nachtriglich ein®
Schadloshaltung anzuordnen ist es, die Sanktionen so zu gestalten-
daB die Schiden sich von vornherein in billiger Weise verteilen. Wenn
die Schweiz gewisse Vorschlige des Koordinationskomitees nicht dem
Wortlaut entsprechend befolgt (an Stelle der in Vorschlag Nr. 3 vor-
gesehenen Einfuhrsperre soll zum Beispiel ein Zwangsclearing treten
das Italien keinen DeviseniiberschuB beliBt), so ist das ihr gut€®
Recht, denn jene Vorschlige sind keine Befehle, und zudem ist €*
Sache der Schweiz, selbst die Besonderheiten ihrer Lage in der Durch-
filhrung der Sanktionen zur Geltung zu bringen. Das Wesentliche ist
iibrigens nicht so sehr, daB die Schweiz den Paktbrecher schadig®
als daB sie die Wirksamkeit der Sanktionen durch ihr Verhalte?
nicht verhindert.

Die Waffenausfuhr

Soweit die Neutralitit Rechtspflichten mit sich bringt, sil
diese natiirlich genau zu beachten. Die Schweiz ist unter Vor

behalt ihrer Neutralitit in den Vélkerbund eingetreten; W€
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sich daher eine Kollision zwischen den Pflichten aus Artikel 16
und den Pflichten aus dem V. Haager Abkommen vom Jahre
1907 ergibt, gehen die letzteren vor. Es kann nichts schaden, aus-
driicklich darauf hinzuweisen, da gelegentlich andere Ansichten ver-
reten worden sind. Es war das Ziel der schweizerischen Bestrebungen
beim Eintritt in den Vélkerbund und es ist der Zweck der Londoner
Erklirung, den «besonderen schon bestehenden Status der Schweiz
auch gegeniiber den aus der Mitgliedschaft im Vélkerbund erwach-
senden Verpflichtungen aufrechtzuerhalten».’ Im Haager Abkommen
ist eine schon oben erwihnte Vorschrift enthalten, der im vorliegen-
den Konfliktsfall besondere Bedeutung zukommt. Es wird be-
stimmt, daBl der neutrale Staat, wenn er die Waffenausfuhr
und -durchfuhr verbietet, beide Kriegfithrenden gleich zu behandeln
hat, Wenn also die Schweiz ein solches Verbot gemiB den Vorschli-
gen des Koordinationskomitees gegeniiber Italien aufstellt, so muB
sie ein gleiches Verbot gegeniiber Abessinien erlassen. Dem steht ihre
Verpﬂichtung, wirtschaftliche Sanktionen zu ergreifen, nicht im Wege,
denn die Waffenausfuhr und -durchfuhr ist eben eine jener MaB-
Nahmen, die eine ausdriickliche Regelung im Neutralitidtsrecht ge-
funden haben. Dabei ist es gleichgiiltiz, welches Motiv (politische
Bindung, geschiftliche Griinde, Sanktionen nach Art. 16) der Sperre
zugrunde liegt, die Pflicht zur Gleichbehandlung gilt immer. Der
Protest, den der franzosische Delegierte, mit Unterstiitzung anderer
Delegationen in der Sitzung vom 2. November gegen den schweizeri-
schen Standpunkt in dieser Frage vorbrachte, entbehrt deshalb der
Juristischen Grundlage. Doch zeigte die Erklirung des franzésischen
Delegierten, daB der schweizerische Standpunkt im Falle eines euro-
bdischen Krieges wichtigen Interessen derjenigen Staaten, die den
Protest vorbrachten, zuwiderlduft. In der Presse ist auf die Wiinsch-
barkeit der baldigen Abklirung dieser Rechtsfrage hingewiesen wor-
den, damit sie nicht in einem Moment neu aufgerollt werden miisse,
der fiir die Schweiz vielleicht heikler wire als der gegenwirtige.
Die Schweiz kinnte meines Erachtens guten Mutes dieser Abklirung
entgegensehen. Welche Schritte sie zu unternehmen hitte, wenn ihr
Rechtsstandpunkt nicht geschiitzt wiirde, braucht jetzt nicht erortert
Zu werden.

! Max Huber, Die schweizerische Neutralitit und der Vilkerbund in Les ori-
8lnes et I'ccuvre de la S.d.N. 1924, II, S. 133.

459



	Die schweizerische Neutralität und die Sanktionen

